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13.6 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin  
und Nephrologie 

(Nephrologe / Nephrologin) 
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkom-
petenz Innere Medizin und Nephrologie nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte einschließlich der Inhalte der Basisweiterbil-
dung. 
 
Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon 
- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 

Gebiet Innere Medizin 
- 36 Monate Weiterbildung in Nephrologie, davon 

- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung abgeleistet wer-
den können 

- 6 Monate in der Dialyse 
- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 

abgeleistet werden 
 
 

  
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und konservativen Behandlung der 

akuten und chronischen Nieren- und renalen 
Hochdruckerkrankungen sowie deren Folgeer-
krankungen 

- der Betreuung von Patienten mit Nierenersatzthe-
rapie 

- den Dialyseverfahren und analogen Verfahren bei 
akutem Nierenversagen und chronischer Nierenin-
suffizienz sowie bei gestörter Plasmaproteinzu-
sammensetzung und Vergiftungen einschließlich 
extrakorporale Eliminationsverfahren und Peri-
tonealdialyse 

- der Indikationsstellung und Mitwirkung bei Nieren-
biopsien sowie Einordnung des Befundes in das 
Krankheitsbild 

- der Diagnostik und Therapie von Kollagenosen 
und Vaskulitiden mit Nierenbeteiligung in interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit 

- der Indikationsstellung zu interventionellen Eingrif-
fen bei Nierenarterienstenose und Störungen des 
Harnabflusses einschließlich Nierensteinen 

- der interdisziplinären Indikationsstellung nuklear-
medizinischer Untersuchungen sowie chirurgischer 
und strahlentherapeutischer Behandlungsverfah-
ren einschließlich Nierentransplantation 

- der Betreuung von Patienten vor und nach Nieren-
transplantation 

- der Ernährungsberatung und Diätetik bei Nierener-
krankungen 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Hämodialysen oder analoge Verfahren 
- Doppler-/Duplex-Untersuchungen der Nierenge-

fäße einschließlich bei Transplantatnieren 
- Mikroskopien des Urins einschließlich Quantifizie-

rung und Differenzierung der Zellen 
 

Spezielle Übergangsbestimmungen
 
Kammerangehörige, die die Schwerpunktbezeichnung Ne-
phrologie bzw. die Facharztbezeichnung Innere Medizin 
 

und Schwerpunkt Nephrologie besitzen, sind berechtigt, 
stattdessen die Facharztbezeichnung Innere Medizin und 
Nephrologie zu führen. 
 


